
VERBAND & RECHT

Gerade für die überregional tätigen Be-

rufs- und Wirtschaft sverbände ist diese 

Entscheidung wichtig. Das Oberlandes-

gericht Frankfurt hat nämlich im Kern 

die vor einigen Jahren vorgenommene 

Liberalisierung des Firmenrechts im Han-

delsgesetzbuch auch auf das Vereinsrecht 

und hier die Vereinsnamen übertragen. In 

der Sache ging es um einen Berufsverband 

aus dem ärztlichen Bereich, der auf Fach-

verbandsebene sich im Vereinsnamen die 

Zusatzbezeichnung „Europäischer Fach-

verband“ zugelegt hatte. Die Eintragung 

dieses Zusatzes hat das Vereinsregister 

abgelehnt, da man den Verein hinsicht-

lich seiner Größe nicht als so wichtig 

empfand, dass er sich gleich „Europäi-

scher Fachverband“ nennen durft e. Die-

ser zunehmend restriktiven Haltung der 

Vereinsregister bei der Eintragung von 

Satzungsänderungen und Vereinsnamen 

hat das Oberlandesgericht Frankfurt jetzt 

wenigstens für die Vereinsnamen einen 

deutlichen Dämpfer verpasst. 

Im Grundsatz geht das Oberlandes-

gericht davon aus, dass der in § 57 BGB 

geregelte Vereinsname einerseits dem 

Grundsatz der Namenswahrheit unter-

liegt und andererseits in entsprechender 

Anwendung von § 18 Absatz 2 Handels-

gesetzbuch auch nicht im Ergebnis irre-

führend sein darf. 

Dabei hat sich das OLG auch mit der 

Frage beschäft igt, in welchen Fällen ein 

rechtsfähiger Verein sich eigentlich 

„Verband“ nennen darf. In einer älteren 

Entscheidung war der Bundesgerichts-

hof noch der Meinung, mit dem Namen 

„Verband“ entstehe der Eindruck eines 

organisatorischen Zusammenschlusses 

„von nicht unerheblicher Größe“, die sich 

jedenfalls aus einer größeren Anzahl von 

Mitgliedern ergeben müsse. Im Ergebnis 

dürfe sich nur der Verein „Verband“ nen-

nen, der eine „herausragende Bedeutung“ 

habe. 

Diese Entscheidung, auf die sich das 

Vereinsregister beim Amtsgericht be-

rufen hatte, war jedoch noch zu Zeiten 

ergangen, wo auch das Firmenrecht im 

Handelsgesetzbuch noch viel strenger 

ausgelegt wurde. Nach der Gesetzesände-

rung im Firmenrecht stellt jetzt das OLG 

Frankfurt klar, dass diese Liberalisierung 

des Firmenrechts auch auf Vereinsnamen 

zu übertragen sei. Im Ergebnis sollte die 

Liberalisierung des Firmenrechts sicher-

stellen, dass unter dem Gesichtspunkt des 

Irreführungsverbots nur noch diejenigen 

Firmierungen zu kritisieren sind, die von 

einer sogenannten wettbewerblichen Re-

levanz sind. Dies wird man bei Vereinen 

schon per se unter dem Gesichtspunkt 

des Gläubigerschutzes nur in Ausnahme-

fällen annehmen dürfen, da Vereine wie 

Berufs- und Wirtschaft sverbände ja nicht 

gezielt an einem Markt auft reten und qua-

si als Gewerbebetrieb handeln. 

„VERBAND“ ERST AB 500 

MITGLIEDER?

Das OLG setzt sich auch mit der in der 

vereinsrechtlichen Literatur diskutierten 

Feststellung auseinander, ein Verein dürfe 

sich nur dann Verband nennen, wenn er 

mehr als 500 Mitglieder habe. Diese An-

sicht wird eindeutig zurückgewiesen, da 

sie keinerlei rechtliche Grundlage habe 

und eigentlich auch durch nichts unter-

mauert sei. Damit dürfen sich zumindest 

alle Berufs- und Wirtschaft sverbände – so-

fern sie nicht vollkommen unbedeutend 

sind – unproblematisch den Namen „Ver-

band“ geben, ohne in irgendeiner Art und 

Weise den Nachweis führen zu müssen, 

eine bestimmte größere Mitgliederzahl 

zu repräsentieren. 

Auch eine Irreführung der Verkehrs-

kreise sei nicht zu erwarten, da sich die 

Verkehrskreise unter dem Namen „Ver-

band“ kaum etwas Festgefügtes vorstellen 

und darüber hinaus eine Täuschungsge-

fahr, so wie sie etwa bei Marktteilnahme 

und Wettbewerb entsteht, bei den hier 

zu beurteilenden Verbänden kaum vor-

handen sein dürft e. Insgesamt ist die 

Entscheidung sicherlich zu begrüßen, 

da jetzt obergerichtlich festgestellt wur-

de, dass das vor Jahren liberalisierte Fir-

menrecht auch auf Vereinsnamen durch-

schlägt und sich die Vereinsregister nicht 

als Prüfungsinstanz dafür fühlen dürfen, 

und wann Vereine Verbände heißen 

dürfen.                   (RW)

 

 →  www.verbaende.com/fachartikel 

(mit Kennzeichnung: 

 geschützter Bereich für Abonnenten 

und DGVM-Mitglieder)

50  9|2011

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einer Entscheidung vom 02.08.2011 (Az.: 20 W 

533/10 – siehe VR 8/2011) zu der Frage Stellung genommen, welche Voraussetzungen eigentlich 

vorliegen müssen, damit sich ein Berufsverband „Europäischer Fachverband“ nennen darf.

Wann ist ein Verband ein Verband? 
Neues Urteil zur Irreführungseignung von Vereinsnamen


